
Fragen, in welchem Umfang die Rechtssprechung in den fünf 
künftigen Ländern im Verhältnis zum Landesrecht zur Wirkung 
kommt.

Am Abend der Beratung - ich würde Sie mal bitten, etwas lei
ser zu reden, das stört hier - des Rechtsausschusses hatte der 
Rechtsausschuß nach Beschlußfassung über dieses Gesetz ge
merkt, daß noch Änderungen des 6. Strafrechtsänderungsgeset
zes Änderungen des vorliegenden Entwurfs notwendig machen, 
und darum stellt der Rechtsausschuß den Antrag in Form der 
Anlage 70 b. Die Anlage 70 b liegt jedem Abgeordneten vor, und 
sie betrifft Veränderungen hinsichtlich des Kassationsverfah
rens. Im 6. Strafrechtsänderungsgesetz war geregelt, daß Kassa
tionen nur noch zugunsten von Verurteilten vom Obersten Ge
richt beantragt werden können und nicht mehr von den Bezirks
gerichten.

Der Rechtsausschuß empfiehlt dem Hohen Haus die Annahme 
des Gesetzes.

(Vereinzelt Beifall)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wortmeldungen liegen dem 
Präsidium nicht vor. Wir kommen gemäß der Beschlußempfeh
lung des Rechtsausschusses zur Beschlußfassung. Da es sich bei 
diesem Gesetz um ein verfassungsänderndes Gesetz handelt, ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Volkskam
mer erforderlich.

Wer dem Verfassungsgesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Gerichtsverfassungsgesetzes, verzeichnet in den Drucksa
chen Nr. 70a und 70b, seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 
das Handzeichen. -

(Zuruf: Blindlings.)

Danke. Gegenstimmen? - Danke. Enthaltungen? - Bei vier 
Stimmenthaltungen ist dieses Gesetz von mehr als zwei Dritteln 
der Abgeordneten angenommen.

Meine Damen und Herren! Der Rechtsausschuß hat empfoh
len, den Tagesordnungspunkt 5 vor dem Tagesordnungspunkt 4 
zu verhandeln, da der Tagesordnungspunkts sich auf 4bezieht. 
Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, und rufe darum den Ta
gesordnungspunkt 5 auf:

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses
Richtergesetz
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 26a).

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Rechts
ausschusses, der Abgeordnete Herr Schwanitz.

Schwanitz, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich muß die Berichterstattung des Rechtsausschusses leider da
mit beginnen, Ihnen zwei Schreibfehler in der Vorlage zur 
Kenntnis zu geben und um Korrektur zu bitten.

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß zunächst im 
§ 1 Abs. 3 in der Vorlage eine Streichung nicht erfolgt ist, um die 
ich Sie jetzt ersuche. Es geht um den § 1 Abs. 3 der Vorlage 26a. 
Dort heißt es:

„Die Richter verpflichten sich durch einen Eid, ihre Tätig
keit nach bestem Wissen ...“

Zu streichen ist: „durch einen Eid“. Es muß also heißen:

„Die Richter verpflichten sich, ihre Tätigkeit nach bestem 
Wissen und Gewissen ..

Das wäre der erste Punkt.

Und zum zweiten möchte ich darum bitten, daß der § 18 Abs. 2 
einmal vorgenommen wird. Dort ist in der Hitze des Gefechtes, 
was man dem Rechtsausschuß bei dieser Intensität der Arbeit 
vielleicht nachsehen kann, ein falscher Gesetzesverweis pas
siert. Hier muß es in der dritten Zeile von unten heißen:

„nimmt nach Stellungnahme des jeweiligen Richterrates ge
mäß § 33“.

Dort steht also 32, es muß 33 heißen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben gemerkt, 
wir haben es hier mit einer Vorlage zu tun, die die Ziffer 26 a 
trägt, das zu einem Zeitpunkt, wo wir mit der Ziffer schon über 
die 100-Marke hinweg sind. Ich habe also noch einmal nachgese
hen : Die 1. Lesung zu dieser Vorlage war am 31.5. dieses Jahres. 
Wir haben also heute vor genau 5 Wochen die 1. Lesung zum 
Richtergesetz hier in diesem Hohen Hause vorgenommen. Das 
ist für die Intensität und für die Schnelligkeit unserer Rechtset
zung eine enorm lange Zeit, und ich glaube, es ist zu verstehen, 
daß diese lange Frist, in der dieser Gesetzentwurf im Rechtsaus
schuß verblieb, vor allen Dingen auf Grund der hohen politi
schen Brisanz notwendig war.

Ich will noch einmal daran erinnern, daß in der 1. Lesung nahe
zu alle Redebeiträge darauf orientierten, daß es notwendig ist, ei
ne unabhängige Richterschaft zu schaffen, die legitimiert ist unc 
die sich den Prinzipien des freiheitlichen und demokratischen— 
Rechtsstaates verpflichtet fühlt. Dieses Problem ist unter einer 
Personalstruktur zu lösen, die auf Grund des politischen Straf
rechts und auf der Grundlage des Mißbrauchs des Justiz als 
Macht- und Unterdrückungsinstrument der SED diskreditiert 
ist. Zwischen diesen beiden Polen mußte für den Rechtsaus
schuß dieser Gesetzentwurf behandelt werden, und das erzwang 
eine nötige Sensibilität und Zeit.

Hinzu kam als drittes, daß im Verlaufe der Behandlung die 
Stimmen immer lauter wurden, daß auf der Grundlage personel
ler Destabilisierungen im Bereich der Richter, aber auch auf der 
Grundlage zwiedeutiger Beschlüsse in einigen Kommunen ein 
desolater Zustand immer mehr um sich griff, zum Teil der Still
stand der Rechtsprechung drohte bzw. zum Teil auch tatsächlich 
auftrat.

Das war der Hintergrund, und ich will hier nicht verheimli
chen, daß es in diesen fünf Lesungen im Rechtsausschuß durch
aus kontrovers zuging und daß wir an mehreren Stellen auch an 
Punkten waren, wo wir kein weiteres Fortkommen sahen.

Es waren entsprechend dem Verweisungsantrag hier der In
nenausschuß und der Ausschuß für Verfassung und Verwal
tungsreform mit zugeordnet. Beide Ausschüsse haben ihre Zu
arbeit termingerecht geliefert. Die Zuarbeiten sind im Rechts
ausschuß entsprechend berücksichtigt worden.

Ich will vorab ebenfalls noch darauf verweisen, daß die Be
handlung der Drucksache im Rechtsausschuß jeweils immer un
ter Teilnahme von Vertretern des Ministeriums der Justiz er
folgte, so daß hier eine zügige Bearbeitung trotzdem zu verzeich
nen war.

Darüber hinaus möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß es für 
den Rechtsausschuß ebenfalls noch umfangreiche Zuarbeiten 
seitens der sozialdemokratischen Fraktion gab und eine Zuar
beit vom Ministerium für Arbeit und Soziales erfolgte, welcher 
ebenfalls Berücksichtigung fand.

Ich möchte nun nicht auf jede einzelne Veränderung, die in 
diesen fünf Lesungen dieser Gesetzesvorlage im Ausschuß 
passiert ist, eingehen, sondern ich möchte mich auf vier 
Hauptpunkte beziehen, die die eigentliche Brisanz darstellen. 
Ich bitte auch die anderen Beigeordnetenausschüsse dafür um 
Verständnis. Sollten die Ausschüsse der Meinung sein, daß ich 
wesentliche Momente ihrer Intention vergesse, so bitte ich 
darum, das dann im Nachgang im Sinne von Anfragen an mich 
zu klären.
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